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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.08.2005

Norm

SpaltG §9 Abs1

SpaltG §9 Abs2

AktG §225c Abs3

AktG §225c Abs4

Rechtssatz

Minderheitsaktionäre, die im Zuge einer Abspaltung ausscheiden, sind unabhängig von der Höhe ihrer Beteiligung zur

Antragstellung auf Überprüfung der Barabfindung berechtigt.
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